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Münster, 08.01.2016 

A n t r a g : 
 
 
 
Instandsetzung der Sandruper Straße 

 

Die BV Nord möge beschließen: 

die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, welche Maßnahmen notwendig und welche Mittel 
erforderlich sind, die Sandruper Straße auf der gesamten Länge zwischen Max-Klemens-
Kanal und Kleiheide wieder instand zu setzen. Hierbei sind Verhandlungen mit Straßen.NRW 
über die Kostenübernahme durch Straßen.NRW zu führen. 
 

 
   

 Begründung: 
 
Die Sandruper Straße ist auf der gesamten Länge zwischen Max-Klemens-Kanal und 
Kleiheide abgängig. Dieses begründet sich in den Instandsetzungsarbeiten, die auf der B 219 
zwischen Kinderhaus und Sprakel erforderlich waren. Die B 219 war auf dem bezeichneten 
Teilstück Richtung Sprakel für den Verkehr gesperrt, für den Umfahrungsverkehr war keine 
Umleitung ausgeschildert. Dieses führte dazu, dass sich der Verkehr einen möglichst kurzen 
Umfahrungsweg suchte. Für diesen bot sich die Sandruper Straße an, allerdings ist diese bei 
weitem nicht für die aus der Umfahrung entstandene Menge an Verkehr ausgelegt und somit 
nunmehr abgängig.  
Da diese Arbeiten auf der B 219 von Straßen.NRW in Auftrag gegeben wurde, sind aus Sicht 
der Bezirksvertretung Münster-Nord die anfallenden Kosten von Straßen.NRW zu tragen. 
. 
 
Weitere Begründung ggf. mündlich. 
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